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1.1 Produktidentifikator  

Bezeichnung des Stoffs  

Artikelnummer  

Registrierungsnummer(REACH)

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

RKFM1

nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von  
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Laborchemikalie

Labor- und Analysezwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblattbereitstellt

Laboratoriumdiscounter 

Zandvoortstraat 75  

1976BN Ijmuiden  

Nederland

Telefon: +31 (0) 255 700 210

E-Mail: info@laboratoriumdiscounter.nl

Webseite: www.laboratoriumdiscounter.nl

Sachkundige Person, die für das  

Sicherheitsdatenblatt zuständig ist:

E-Mail (sachkundige Person):

1.4 Notrufnummer

Abteilung Arbeitssicherheit

info@laboratoriumdiscounter.nl

Name Straße Postleitzahl/  
Ort

Telefon Webseite

Giftzentrale München Ismaninger Str. 22 81675 München +49/(0)89 19240 http://www.toxinfo.med.tum.de/ 

inhalt/giftnotrufmuenchen

ABSCHNITT 2:Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung gem. GHS

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse Gefahrenklasse und -
kategorie

Gefah-
renhin-

weis

2.16 auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische (Met. Corr. 1) H290

3.1O akute Toxizität (oral) (Acute Tox. 4) H302

3.2 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Skin Irrit. 2) H315

3.3 schwere Augenschädigung/Augenreizung (Eye Dam. 1) H318

3.4S Sensibilisierung der Haut (Skin Sens. 1) H317

ABSCHNITT 1:Bezeichnungdes Stoffsbeziehungsweise des Gemischsunddes  
Unternehmens
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort Gefahr  

Piktogramme

GHS05, GHS07

Gefahrenhinweise

H290

H302

H315

H317

H318

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

Verursacht Hautreizungen

Kann allergische Hautreaktionenverursachen

Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise - Prävention

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion

P302+P352  

P305+P351+P338

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spü-

len. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.P310

Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung: Eisen(III)-chlorid, Salzsäure ... %

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

Signalwort: Gefahr

Gefahrensymbol(e)

H317  

H318

P280

Kann allergische Hautreaktionenverursachen.  

Verursacht schwereAugenschäden.

Schutzhandschuhe/Augenschutztragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKTMITDEN AUGEN:Einige Minuten langbehutsammit Wasserspülen. Eventuell vorhandene  

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310

enthält:

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  

Eisen(III)-chlorid, Salzsäure ...%

2.3 Sonstige Gefahren

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Stoffname Identifikator Ge  
w.-
%

Einstufung gem.  
1272/2008/EG

Piktogramme Anm. SpezifischeKon-
zentrations-

grenzen

Eisen(III)-chlorid CAS-Nr.  

7705-08-

0

EG-Nr.  

231-729-

4

39–

41

Met. Corr. 1 / H290

AcuteTox.4/ H302

Skin Irrit. 2 / H315

Eye Dam. 1 / H318

SkinSens.1/H317

REACHReg.-Nr.  

01-

2119497998-

05-xxxx

Salzsäure ...% CAS-Nr.  

7647-01-

0

EG-Nr.  

231-595-

7

Index-Nr.  

017-002-01-

X

REACHReg.-Nr.  

01-

2119484862-

27-xxxx

≤1 Met. Corr. 1 / H290

SkinCorr.1B /H314

Eye Dam. 1 / H318

STOTSE 3 / H335

B(a)  

GHS-

HC  

IOELV

Met.Corr.1;H290:

C ≥ 0,1%

SkinCorr.1B;H314:

C ≥ 25%

SkinIrrit.2;H315:  

10 % ≤ C < 25 %  

EyeDam.1;H318:  

C ≥ 25%

Eye Irrit. 2; H319:  

10 % ≤ C < 25 %  

STOTSE3;H335:C

≥ 10 %

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.

Anm.  
B(a):  

GHS-HC:

IOELV:

Die Einstufung bezieht sich auf eine wässrige Lösung

HarmonisierteEinstufung(die EinstufungdesStoffesentsprichtdemEintraginderListegemäß 1272/2008/EG,  

Anhang VI)

Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert für die berufsbedingte Exposition

Anmerkungen

Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Inhalation

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Kontakt mit der Haut

HautmitWasserabwaschen/duschen.BeiHautreaktionenArzt aufsuchen.BeiHautreizungenArzt  

aufsuchen.

Nach Berührung mit den Augen

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Was-

ser spülen und Augenarzt aufsuchen. Unverletztes Auge schützen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn  

Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort Arzt hinzuziehen.

2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizung, Ätzwirkung, Allergische Reaktionen, Übelkeit, Erbrechen, Gefahr ernster Augenschäden

3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oderSpezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen  

Sprühwasser, Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl

2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht brennbar.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Explosions- und Brandgase nicht einatmen

3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Brandbekämpfungmit üblichenVorsichtsmaßnahmen ausangemessener Entfernung.Umgebungs-

luftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Chemikalienvollschutzanzug tragen.

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen  
anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

2. Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. Das Produkt ist  

eine Säure. Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erfor-

derlich.

3. Methoden und Material für Rückhaltung undReinigung

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können

Abdecken der Kanalisationen.
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belüften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Ab-

schnitt8.UnverträglicheMaterialien: sieheAbschnitt10.AngabenzurEntsorgung:sieheAbschnitt13.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche  
Schutzausrüstungen
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

FürausreichendeLüftungsorgen. Expositionvermeiden. Behältermit Vorsichtöffnen undhandha-

ben.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Vor den Pausen und bei ArbeitsendeHände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futter-

mitteln fernhalten.

2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  

Unverträgliche Stoffe oder Gemische

Zusammenlagerungshinweise beachten.

Beachtung von sonstigen Informationen

• Anforderungen an die Belüftung

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung.

• Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder-behälter

Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 – 25 °C.

3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

4. • Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK): 8 B (nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)

8.1 Zu überwachende Parameter  

Nationale Grenzwerte

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Lan  
d

Arbeitsstoff CAS-
Nr.

Hin-
weis

Identi-
fikator

SM  
W

[pp
m]

SMW
[mg/  
m³]

K
Z  
W

[pp
m]

KZW
[mg/  
m³]

Mow  
[ppm

]

Mow
[mg/
m³]

Quelle

DE Hydrogenchlorid 7647-

01-0

Y AGW 2 3 4 6 TRGS 900

EU Hydrogenchlorid 7647-

01-0

IOELV 5 8 10 15 2000/3

9/  

EG
Hinweis

KZW Kurzzeitwert (Grenzwertfür Kurzzeitexposition):Grenzwertdernicht überschrittenwerdensoll, auf eine Dauer



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Hinweis

Mow  

SMW

Y

von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht überschritten werden soll (ceiling value)

Schichtmittelwert(GrenzwertfürLangzeitexposition):ZeitlichgewichteterMittelwert,gemessenoderberechnet  

für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

EinRisikoderFruchtschädigungbrauchtbeiEinhaltungdesArbeitsplatzgrenzwertesunddesbiologischenGrenz-

wertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

• relevante DNEL von Bestandteilen derMischung

Stoffname CAS-
Nr.

End-
punkt

Schwellen-
wert

Schutzziel, Ex-
positionsweg

Verwen-
dung in

Expositionsdauer

Eisen(III)-chlorid 7705-08-

0

DNEL 2,8 mg/kg KG/  

Tag

Mensch, dermal Arbeitnehme

r  

(Industrie)

chronisch - systemi-

sche Wirkungen

Salzsäure ... % 7647-01-

0

DNEL 8 mg/m³ Mensch, inhalativ Arbeitnehme

r  

(Industrie)

chronisch - lokale  

Wirkungen

Salzsäure ... % 7647-01-

0

DNEL 15 mg/m³ Mensch, inhalativ Arbeitnehme

r  

(Industrie)

akut - lokale Wirkun-

gen

8.2 Begrenzung und Überwachung derExposition

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)  

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Hautschutz

• Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutz-

handschuh.Eswird empfohlen, dieChemikalienbeständigkeitderoben genanntenSchutzhandschu-

he für spezielleAnwendungenmitdem Handschuhherstellerabzuklären.DieZeitangabensindRicht-

werte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte  

Substanzen,Körperwärme etc. und eine Verminderung der effektiven Schichtstärkedurch Dehnung  

können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen. Im Zweifelsfall Hersteller an-

sprechen. Beieiner ca.1,5-fach größeren/kleineren Schichtdickeverdoppelt/halbiertsichdie jeweili-

ge Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur für den Reinstoff. BeiÜbertragung auf Substanzgemische  

dürfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden.

• Art des Materials

NBR (Nitrilkautschuk)

• Materialstärke

≥0,3 mm

• Durchbruchszeit des Handschuhmaterials

>480 Minuten (Permeationslevel: 6)

• sonstige Schutzmaßnahmen

ErholungsphasenzurRegenerationderHauteinlegen.VorbeugenderHautschutz(Schutzcremes/Sal-

ben) wird empfohlen.
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Atemschutz

Atemschutzisterforderlichbei:Aerosol-oderNebelbildung.Typ:B-P2(Kombinationsfilterfür saure  

Gase und Partikel, Kennfarbe: Grau/Weiß).

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindungmit den Regeln für den Einsatzvon Atem-

schutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

Aussehen

Aggregatzustand  

Farbe

Geruch  

Geruchsschwelle

flüssig (Flüssigkeit)  

dunkelbraun  

stechend

es liegen keine Daten vor

Sonstige physikalische und chemische Kenngrößen

<1

-12 °C

keine Information verfügbar  

nicht bestimmt

es liegen keine Daten vor  

nicht relevant (Flüssigkeit)

pH-Wert  

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt  

Siedebeginn und Siedebereich  

Flammpunkt  

Verdampfungsgeschwindigkeit  

Entzündbarkeit(fest,gasförmig)  

Explosionsgrenzen

•untereExplosionsgrenze (UEG)

•obere Explosionsgrenze (OEG)  

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen  

Dampfdruck

Dichte

Dampfdichte  

Schüttdichte  

Relative Dichte  

Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit

Verteilungskoeffizient

n-Octanol/Wasser(log KOW)

keine Information verfügbar

keine Information verfügbar

nicht relevant

keine Information verfügbar  

1,39 – 1,45
g
/cm³ bei 20 °C

keine Information verfügbar  

Nicht anwendbar

keine Information verfügbar

injedemVerhältnismischbar

keine Information verfügbar
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Selbstentzündungstemperatur

Deutschland(de) Seite8/18

Zudieser Eigenschaft liegenkeine Informationen  

vor.

es liegen keine Daten vorZersetzungstemperatur  

Viskosität

•kinematischeViskosität

•dynamische Viskosität  

Explosive Eigenschaften  

OxidierendeEigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.

6,897 
mm²

/s bei 20 °C

10 mPa s bei 20 °C

Ist nicht als explosiv einzustufen.  

keine

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

1. Reaktivität

Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische.

2. Chemische Stabilität

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-

bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Heftige Reaktion mit: Alkalien, Metalle

4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schützen.

5. Unverträgliche Materialien

verschiedene Metalle

Freisetzung von entzündbaren Materialien mit

Metalle (aufgrund einer Wasserstoffentwicklung im sauren/alkalischen Milieu)

6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1. Angaben zu toxikologischenWirkungen  

Akute Toxizität

• Akute Toxizität von Bestandteilen derMischung

Stoffname CAS-Nr. Expositionsweg ATE

Eisen(III)-chlorid 7705-08-0 oral 500
mg

/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschäden.



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaligerExposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholterExposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen  
Eigenschaften

• Bei Verschlucken

Übelkeit, Erbrechen, Leber- und Nierenschäden

• Bei Kontakt mit denAugen

Verursacht schwere Augenschäden, Gefahr der Erblindung

• Bei Einatmen

reizende Wirkungen

• Bei Berührung mit derHaut

verursacht Hautreizungen, kann allergische Hautreaktionen verursachen

Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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1. Toxizität

gemäß 1272/2008/EG: Ist nicht als gewässergefährdend einzustufen.

2. Prozess der Abbaubarkeit

DieMethoden zur Bestimmung der biologischenAbbaubarkeitsindbeianorganischenSubstanzen  

nicht anwendbar.

3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfügbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB

Eisen(III)-chlorid 7705-08-0 -4 (24 °C)

4. Mobilität im Boden

Es sind keine Daten verfügbar.

5. Ergebnisse der PBT- undvPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfügbar.

6. Andere schädliche Wirkungen



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Schwach wassergefährdend. (AwSV)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behälter in Über-

einstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-

führen.

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefährlichen Abfall; es dürfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemäß

ADR) verwendet werden.

2. Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen-

und prozessspezifisch durchzuführen.

3. Anmerkungen

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtun-

gen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regiona-

len Bestimmungen.

2582

EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG

Eisen(III)-chlorid,Salzsäure ... %

1. UN-Nummer

2. OrdnungsgemäßeUN-Versandbezeichnung  

Gefährliche Bestandteile

3. Transportgefahrenklassen

Klasse

4. Verpackungsgruppe

5. Umweltgefahren

8 (ätzendeStoffe)

III(Stoff mit geringer Gefahr)

keine (nicht umweltgefährdendgemäß den Gefahrgutvor-

schriften)

6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die Vorschriften für gefährliche Güter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeländes zu beachten.

7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Die Fracht wird nicht als Massengut befördert.

8. Angaben nach den einzelnenUN-Modellvorschriften

•Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/  
ADN)

UN-Nummer 2582
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Offizielle Benennung für die Beförderung  

Vermerke imBeförderungspapier

Klasse  

Klassifizierungscode  

Verpackungsgruppe  

Gefahrzettel

EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG

UN2582, EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG, 8, III, (E)  

8

C1

III  

8

Freigestellte Mengen (EQ)  

Begrenzte Mengen (LQ)  

Beförderungskategorie (BK)  

Tunnelbeschränkungscode(TBC)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

E1  

5 L

3

E  

80

• Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

2582

FERRIC CHLORIDE SOLUTION

UN2582, EISEN(III)CHLORID, LÖSUNG, 8, III

UN-Nummer

Offizielle Benennung für die Beförderung

AngabenimBeförderungsdokument(shipper's  

declaration)

Klasse

Meeresschadstoff (Marine Pollutant)  

Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

8

-

III  

8

Sondervorschriften (SV)

Freigestellte Mengen (EQ)  

Begrenzte Mengen (LQ)

223

E1  

5L

EmS F-A, S-B

Staukategorie (stowage category) A

Trenngruppe 1 - Säuren

• Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

2582

Eisen(III)Chlorid, Lösung

UN2582, Eisen(III)Chlorid, Lösung, 8, III

UN-Nummer

Offizielle Benennung für die Beförderung

AngabenimBeförderungsdokument(shipper's  

declaration)

Klasse 8
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Verpackungsgruppe  

Gefahrzettel

III  

8

Sondervorschriften (SV)  

FreigestellteMengen (EQ)  

Begrenzte Mengen (LQ)

A3

E1

1 L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für  
den Stoff oder dasGemisch

Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)

• Verordnung 649/2012/EU über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)

Kein Bestandteil ist gelistet.

• Verordnung 1005/2009/EG über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)

Kein Bestandteil ist gelistet.

• Verordnung 850/2004/EG über persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet.

• Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII

Stoffname Art der Registrierung Beschränkungs-
bedingungen

Nr.

Eisen(III)-chloridlösung 1907/2006/EC Anhang XVII R3 3

Legende

R3 1. Dürfen nicht verwendet werden

-inDekorationsgegenständen,diezur ErzeugungvonLicht-oderFarbeffekten(durchPhasenwechsel),z.B. in  

Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

-in Spielenfür einenodermehrere Teilnehmeroder inErzeugnissen,diezur Verwendungalssolche,auchzur De-

koration, bestimmt sind.

2. Erzeugnisse,die die AnforderungenvonAbsatz1 nicht erfüllen,dürfen nicht in Verkehrgebrachtwerden.

3.Dürfen nicht in Verkehr gebrachtwerden,wenn sie einen Farbstoff - außer aus steuerlichenGründen - und/  

oder ein Parfüm enthalten, sofern

-sie als für die Abgabeandie breiteÖffentlichkeitbestimmterBrennstoff in dekorativenÖllampenverwendet  

werden könnenund

- ihre Aspirationals gefährlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304gekennzeichnet sind.

4.Für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen dürfen nicht in Verkehr gebracht

werden, es sei denn, sie erfüllen die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) verabschiedete europäische

Norm für dekorative Öllampen (EN 14059).

5.Unbeschadet der Durchführung anderer Gemeinschaftsbestimmungen über die Einstufung, Verpackung und

Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass

folgende Anforderungen erfülltsind:

a)Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte Lampenöle tra-

gen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: „Mit dieser Flüssigkeit gefüllte Lampen sind

für Kinder unzugänglich aufzubewahren“ sowie ab dem 1. Dezember 2010 „Bereits ein kleiner Schluck Lampenöl -

oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge füh-

ren“.

b) MitR65oderH304gekennzeichneteund für die Abgabeandie breiteÖffentlichkeitbestimmteflüssige Grillan-

zünder tragenab dem1.Dezember2010leserlich und unverwischbar folgendeAufschrift: „Bereitsein kleiner  

Schluck Grillanzünder kann zu einer lebensbedrohlichen Schädigung der Lunge führen“.

c) MitR65oderH304gekennzeichneteund für die AbgabeandiebreiteÖffentlichkeitbestimmteLampenöleund

Grillanzünderwerdenabdem1.Dezember2010in schwarzenundurchsichtigenBehälternmit höchstens1 Liter  

Füllmenge abgepackt.

6.Bis spätestens1. Juni 2014ersuchtdieKommissiondieEuropäischeChemikalienagentur,einDossiergemäßAr-

tikel69dieserVerordnungauszuarbeiten,damitgegebenenfallsein Verbotvonmit R65oderH304gekennzeich-

neten und für die Abgabeandie breiteÖffentlichkeitbestimmten flüssigen GrillanzündernundBrennstoffen für  

dekorative Lampen erlassenwird.

7. Natürlicheoder juristischePersonen,die mit R65 oderH304gekennzeichneteLampenöleund flüssige Grillan-
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Legende

zünder erstmals in Verkehr bringen, übermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jährlich der zuständigen Be-

hörde des betreffenden Mitgliedstaats Daten über Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampen-

ölenund flüssigen Grillanzündern.Die Mitgliedstaatenmachen diese Daten der Kommission zugänglich.

Name lt. Verzeichnis CAS-Nr. Gew.-% Gelistet in Anmerkun-
gen

Metalle und Metallverbindungen 40 A)

Legende

A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe

• Beschränkungen gemäß REACH, TitelVIII

Keine.

• Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)/SVHC - Kandidatenliste

kein Bestandteil ist gelistet

• Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Gefährlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) für die An-
wendung in Betrieben der unteren und  

oberen Klasse

Anm.

nicht zugeordnet

•Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolpackungen  

Abfüll-Los

Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

VOC-Gehalt 0 %

VOC-Gehalt
Wassergehalt wurde abgezogen

0 
g
/l

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in  
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der  
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

Name lt. Verzeichnis CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen

Metalle und Metallverbindungen A)

Legende

A) Nichterschöpfendes Verzeichnis der wichtigstenSchadstoffe

0%

0
g
/l

VOC-Gehalt
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für  
Explosivstoffe

kein Bestandteil ist gelistet

Verordnung 111/2005/EG zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit  
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

Stoffname CAS-Nr. Einstufung KN-Code Schwellen-
wert

Salzsäure ... % 7647-01-0 Category 3 2806 10 00

Deutschland(de) Seite14/18

Nationale Vorschriften (Deutschland)

• Wassergefährdende Stoffe (AwSV)

Wassergefährdungsklasse(WGK): 1 (schwach wassergefährdend) - Einstufung nach Anhang 1 (AwSV)

• Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK): 8 B (nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)

Regelungen der Versicherungsträger

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. Beschäf-

tigungsbeschränkungennach derMutterschutzrichtlinie(92/85/EWG) für werdende oder stillende  

Mütterbeachten.DienationalenRechtsvorschriftensindzusätzlichzu beachten!TechnischeRegeln  

für Gefahrstoffe.

Nationale Verzeichnisse

Land Nationale Verzeichnisse Status

AU AICS alle Bestandteile sind gelistet

CA DSL alle Bestandteile sind gelistet

CN IECSC alle Bestandteile sind gelistet

EU ECSI alle Bestandteile sind gelistet

EU REACH Reg. alle Bestandteile sind gelistet

JP CSCL-ENCS alle Bestandteile sind gelistet

KR KECI alle Bestandteile sind gelistet

MX INSQ alle Bestandteile sind gelistet

NZ NZIoC alle Bestandteile sind gelistet

PH PICCS alle Bestandteile sind gelistet

TR CICR nicht alle Bestandteile sind gelistet

TW TCSI alle Bestandteile sind gelistet

US TSCA alle Bestandteile sind gelistet

Legende

AICS AustralianInventoryofChemicalSubstances

CICR Chemical InventoryandControlRegulation

CSCL-ENCS List ofExistingandNewChemicalSubstances(CSCL-ENCS)

DSL  

ECSI  

IECSC  

INSQ

Domestic Substances List(DSL)

EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)

Inventoryof Existing Chemical SubstancesProducedor Importedin China  

National Inventory of Chemical Substances

KECI Korea Existing Chemicals Inventory  

NZIoC NewZealandInventoryofChemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Legende

REACH Reg. REACH registrierte Stoffe

TCSI  

TSCA

Deutschland(de) Seite15/18

TaiwanChemicalSubstanceInventory  

Toxic SubstanceControl Act

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) Sicher-
heits-
rele-
vant

2.1 Anmerkungen:

Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-

Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16.

ja

2.2 Piktogramme:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

2.2 Sicherheitshinweise - Reaktion:  

ÄnderunginderAuflistung(Tabelle)

ja

2.2 Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:  

Eisen(III)-chlorid

Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung:  

Eisen(III)-chlorid, Salzsäure ... %

ja

2.2 KennzeichnungvonVerpackungenbeieinem  

Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

2.2 enthält:  

Eisen(III)-chlorid

enthält:

Eisen(III)-chlorid, Salzsäure ... %

ja

3.2 Beschreibung des Gemischs:  

ÄnderunginderAuflistung(Tabelle)

ja

8.1 GrenzwertefürdieberufsbedingteExposition  

(Arbeitsplatzgrenzwerte):

Es sind keine Daten verfügbar.

GrenzwertefürdieberufsbedingteExposition  

(Arbeitsplatzgrenzwerte)

ja

8.1 GrenzwertefürdieberufsbedingteExposition  

(Arbeitsplatzgrenzwerte):

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

8.1 •relevanteDNEL vonBestandteilen der Mi-

schung:

Änderung in der Auflistung (Tabelle)

ja

14.2 Gefährliche Bestandteile:  

Eisen(III)-chlorid

Gefährliche Bestandteile:  

Eisen(III)-chlorid, Salzsäure ... %

ja

14.3 Transportgefahrenklassen Transportgefahrenklassen:

Gefahr der Klasse 8 - ätzende Stoffe

ja

14.8 Meeresschadstoff (Marine Pollutant):

-

ja

14.8 Verpackungsgruppe:  

III8

Verpackungsgruppe:  

III

ja

14.8 Gefahrzettel

:  8

ja



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Abkürzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

2000/39/EG RichtliniederKommissionzurFestlegungeinererstenListevonArbeitsplatz-RichtgrenzwerteninDurchfüh-

rung der Richtlinie 98/24/EG des Rates

Acute Tox. akute Toxizität

ADN Accordeuropéenrelatifau transport internationaldesmarchandisesdangereusesparvoiesdenavigation  

intérieures (EuropäischesÜbereinkommenüber die internationaleBeförderunggefährlicherGüterauf Bin-

nenwasserstraßen)

ADR Accordeuropéenrelatifau transportinternationaldesmarchandisesdangereusesparroute (Europäisches  

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

ATE Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität)

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

BCF bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)

BSB biochemischer Sauerstoffbedarf

CAS ChemicalAbstractsService(DatenbankvonchemischenVerbindungenund dereneindeutigemSchlüssel,  

der CAS RegistryNumber)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Label-

ling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CMR Carcinogenic,MutagenicortoxicicforReproduction(krebserzeugend,erbgutveränderndoderfortpflan-

zungsgefährdend)

CSB chemischer Sauerstoffbedarf

DGR DangerousGoodsRegulations(Gefahrgutvorschriften)Regelwerkfür denTransportgefährlicherGüter,sie-

he IATA/DGR

DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung)

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung)

EG-Nr. DasEG-Verzeichnis (EINECS,ELINCSund dasNLP-Verzeichnis) ist die Quelle für diesiebenstelligeEC-Num-

mer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union)

EINECS EuropeanInventoryofExistingCommercialChemical Substances(europäischesVerzeichnisderaufdem  

Markt vorhandenen chemischenStoffe)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)

EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)

Eye Dam. schwer augenschädigend

Eye Irrit. augenreizend

GHS "GloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabellingofChemicals""GlobalharmonisiertesSystem  

zur Einstufung und Kennzeichnung vonChemikalien",dasdie VereintenNationenentwickelthaben

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)

IATA/DGR DangerousGoodsRegulations (DGR) for the air transport(IATA) (Regelwerkfür denTransportgefährlicher  

Güter im Luftverkehr)

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

IMDG InternationalMaritimeDangerousGoodsCode(internationalerCodefür die BeförderunggefährlicherGü-

ter mit Seeschiffen)

Index-Nr. die Indexnummer istder inAnhangVI Teil3derVerordnung(EG)Nr.1272/2008angegebeneIdentifizie-

rungs-Code

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert

KN-Code Kombinierte Nomenklatur
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Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändertmit 2015/830/EU

Eisen(III)-chloridlösung 40 %

Artikelnummer: RKFM1

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen

KZW Kurzzeitwert

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland

log KOW n-Octanol/Wasser

MARPOL InternationalesÜbereinkommenzur VerhütungderMeeresverschmutzungdurchSchiffe (Abk.von"Marine  

Pollutant")

Met. Corr. auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische

Mow Momentanwert

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration)

ppm parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration,Evaluation,AuthorisationandRestrictionofChemicals(Registrierung,Bewertung,Zulassung  

und Beschränkung chemischerStoffe)

RID Règlementconcernant le transport International ferroviairedesmarchandisesDangereuses(Ordnungfür  

die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)

Skin Corr. hautätzend

Skin Irrit. hautreizend

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

SMW Schichtmittelwert

STOT SE spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln für GefahrStoffe (Deutschland)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

VOC Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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Wichtige Literatur und Datenquellen

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)

- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport ge-

fährlicher Güter imLuftverkehr)

- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)

Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Code Text

H290 kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H302 gesundheitsschädlich bei Verschlucken

H314 verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H315 verursacht Hautreizungen

H317 kann allergische Hautreaktionen verursachen

H318 verursacht schwere Augenschäden
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Code Text

H335 kann die Atemwege reizen
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Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissenunseren Erkenntnis-

sen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit  

dem in diesem Sicherheitsdatenblattgenannten Produktbei Lagerung,Verarbeitung, Transport und  

Entsorgunggeben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit  

anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen  

wird,können dieAngaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hierausnichtausdrücklichet-

was anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.


